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Die Schweizerische Hilfsgesellschaft fiir Geistes-
schwache, ihre Geschichte und ihr Wirken

Edwin Kaiser
Président der Schweizerischen Hilfsgesellschaft fiir Geistesschwache

Wenn wir durch die Geschichte zuriickblicken, so erkennen wir als
Triebfeder frithester intellektueller Schulung und Schulgriindungen
das Bestreben der kirchlichen und weltlichen Hierarchien, geistig
bewegliche, im folgerichtigen Denken geschulte Beamte und Diener
sowie Schiopfer, Bewahrer und Fackeltriger geistiger, kultureller und
nationaler Werte heranzubilden. Die Kirche brauchte kluge Diener
und dialektisch geschulte Verfechter und Verkiinder der Lehre, der
Staat geistig wache Beamte und eine voraussichtige, umsichtige und
einsichtige Fiihrungselite. Der GroBkaufmann und das aufstrebende
GroBbiirgertum der Stidte erkannten ebenfalls bald den eminenten
Wert einer geistigen Schulung fiir das Vorwirtskommen im Erwerbs-
leben, in der stiddtischen Politik sowie fiir das Ansehen in der maB-
geblichen Gesellschaft. Dafl bei der Exklusivitit der Schulung in
jenen Zeiten der Gedanke, geistig Schwache zu schulen, fernab der
Realitit lag, ist verstindlich. Und doch meldet die Chronik des
Klosters St. Gallen schon ums Jahr 1000 von einem Bruder, der auf
das Steinpflaster des viterlichen Grafenschlosses gestiirzt und von
diesem Augenblick an in seiner geistigen Entwicklung zuriickgeblie-
ben sei. Er gelangte unter die Obhut des Klosters und wurde schon
damals nicht einfach verwahrt, sondern tatsichlich in bescheidenem
Rahmen geschult und nachgenommen.

Ahnlich gelagerte Schulungsversuche Geistesschwacher finden wir
in der Geschichte immer wieder. Der wohl erwihnenswerteste ist
derjenige Pestalozzis mit Friedli Mind, dem sogenannten «Katzen-
Raffael », den er in seiner Armenschule auf dem Neuhof in seinem
Sinne zu fordern hoffte.
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Die genannten Versuche wurden meist bald abgebrochen oder
versandeten in einer Art Bewahrung und Verwahrung des Geistes-
schwachen. Auch viele edle Versuche, getragen von echter Nichsten-
liebe, zeigten keine Erfolge, denn Weg und Ziel der Schulung geistes-
schwacher Menschen waren jenen Zeiten noch weitgehend unbekannt.
Das gute Herz allein geniigt auch bei dieser so menschlich nahen
Aufgabe nicht. Um planmiBig helfen zu kénnen, brauchte man zuerst
das diesbeziigliche Wissen der Medizin, Psychologie, Padagogik und
Soziologie und seine systematische Auswertung fiir die erzieherische
und unterrichtliche Férderung Geistesschwacher.

Im Jahre 1830 befaBte sich erstmals die Schweizerische Natur-
forschende Gesellschaft mit den Problemen der schweren Geistes-
schwiche, und 1841 erschiitterte der « Hiilfsruf» des Ziircher Arztes
Guggenbiihl die Gemiiter des In- und Auslandes (« Hiilfsruf aus den
Alpen zur Bekimpfung des schrecklichen Kretinismus »). Guggenbiihl
verlangte, daBl man fiir diese Elenden etwas tun miisse, damit der
scheuBllichen Entmenschlichung Einhalt geboten werde. Er sah
bereits neben der medizinischen die heilpidagogische Seite der Hilfe-
leistung. Seine Kretinenanstalt wirkte bahnbrechend — inshesondere
im Ausland, mufl man leider sagen. Sein impulsiver Charakter und
seine Sprunghaftigkeit schufen ihm in der Schweiz viele Feinde, und
man schiittete, wie so oft, das Kind mit dem Bade aus!

Nach dem Falliment seiner Kretinenanstalt auf dem Abendberg
bei Interlaken fiel in der Schweiz ein Rauhreif auf alle medizinischen
und heilpidagogischen Bemithungen zum Wohle der geistig Schwa-
chen.

Die Pioniertat Guggenbiihls fiihrte in Deutschland und England

zu groBen Anstaltsgriindungen fiir Geistesschwache. In der Schweiz
regte sein Weckruf zur Griindung nachfolgender Anstalten an:

Kellersche Anstalten, Hottingen-Ziirich, gegriindet 1849; Anstalt
zur Hoffnung, Basel, gegriindet 1857; Anstalt Weiflenheim, Bern,
gegriindet 1868; Anstalt Biihl, Widenswil, gegriindet 1870; Asyl de
I’espérance, Etoy VD, gegriindet 1872 ; Anstalt Regensberg, gegriindet
1883.

Es dauerte aber bis 1889, bis die Starre, die durch den Niedergang
des Abendberges ausgelost worden war, sich loste. Am 20. Mirz 1889
wurde das Stillschweigen iiber die Geistesschwachen gebrochen, denn
an diesem Tage wurde die Konferenz fiir das Idiotenwesen gegriindet.

Die Konferenz hatte zwei Hauptziele:
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1. Schaffung von Anstalten zur Versorgung der Schwachsinnigen;
2. Schaffung von Hilfsklassen fiir Schwachbegabte.

Diese Konferenz entwickelte einen unglaublichen Schwung. Sie
hat die Fragen der Ausbildung und Versorgung Geistesschwacher «in
Flul gebracht und wollte nicht mehr zur Ruhe kommen, bis das
letzte schwachsinnige Kind unserer Heimat die ihm zustehende
Schulung erhilt und der schwer Geistesschwache eine Heimstitte
findet, wo seine schwachen Gaben ausgebildet werden und wo in sein
armes Leben der Sonnenschein der Liebe und der Fiirsorge fallt».
(So zu lesen in einem Protokoll).

AnliBlich der Wiederkehr des 150. Geburtistags Heinrich Pesta-
lozzis im Jahre 1896 sprach Sekundarlehrer Auer ander Festversamm-
lung des Schweizerischen Lehrervereins in Luzern iiber das Thema
«Sorget fiir die geistesschwachen Kinder!» Das ausgezeichnete
Referat gab der Schulung und Fiirsorge Geistesschwacher einen
neuen, michtigen Impuls. Im Jahre 1897 fiihrte man die erste Zih-
lung der geistesschwachen und gebrechlichen Kinder durch. Man
wollte den Behorden und der Offentlichkeit die AusmaBe der Not
auch zahlenmifBig vor Augen fiihren.

Der Konferenz fiir das Idiotenwesen war es gelungen, die Offent-
lichkeit auf die dringend notwendige Hilfe fiir die Geistesschwachen
aufmerksam zu machen und so den Boden fiir viele Schul- und An-
staltsgrindungen vorzubereiten und die Ausbildung und Pflege
Geistesschwacher in die Tat umzusetzen.

Die in den Hilfsschulen und Anstalten titigen Lehrkrifte griinde-
ten, in Erginzung der mehr aufklirend und anregend wirkenden Kon-
ferenz, im Jahre 1909 den Verband schweizerischer Lehrkrifte fiir
geistesschwache Kinder. Dieser Verband, oft auch «Verband der
Praktiker » genannt, befaBte sich in erster Linie mit Fragen des Auf-
und Ausbaues der Hilfsklassen und Heime. Thm verdanken wir die
ersten Richtlinien fiir die Schiileraufnahmen in Hilfsklassen. In
seinem SchoBe entstanden die Leitsitze fiir die Reglemente der
Hilfsschulen. Er gab die ersten Lese- und Rechenbiicher fiir Hilfs-
klassen und Anstalisschulen heraus, und iiberall stellte er sich ratend
und helfend zur Verfiigung. Im Jahre 1916 schlossen sich die « Konfe-
renz» und der «Verband » endgiiltig in der Schweizerischen Gesell-
schaft fiir Erziechung und Pflege Geistesschwacher zusammen. Dabei
erhielten die Schweizerische Gemeinniitzige Gesellschaft, der Schwei-
zerische Gemeinniitzige Frauenverein, der Schweizerische Lehrer-
verein und der Verband der schweizerischen Psychiater je einen
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Sitz im Vorstand, denn alle genannten Organisationen hatten in der
ehemaligen Konferenz fiir das Idiotenwesen entscheidend mit-
gearbeitet.

Heute nennt sich der Verein Schweizerische Hilfsgesellschaft fiir
Geistesschwache. Aus dem bescheidenen Biumchen wurde in 80 Jah-
ren ein Baum, der seine Aste schiitzend und helfend iiber die Geistes-
schwachen aller Gaue unserer Heimat ausbreitet.

Wieviel Mut und Geduld, wieviel schopferische Kraft des Warten-
kénnens, wieviele Krifte der Nichstenliebe liegen in diesen 80 Jahren
Arbeit fiir die Geistesschwachen aller Grade!

Das Zwélfpunkteprogramm der Schweizerischen Hilfsgesellschafi
(Auszug)

Das Zwélfpunkteprogramm wurde von Sekundarlehrer Auer der
St.-Galler Gesellschaftstagung des Jahres 1905 vorgelegt. Es umreilit
die heute noch giiltige Erziehungsaufgabe gegeniiber der geistes-

schwachen Jugend.

1. Das Endziel unserer Bestrebungen

Unsere Hauptaufgabe besteht darin, den geistesschwachen Kindern
unseres Volkes zu einer angepaflten Erziehung und Ausbildung zu
verhelfen und sie dadurch zu einem menschenwiirdigen Dasein zu
befihigen. Dabei verlangen wir, dafl die Schulpflicht auf alle anormal
veranlagten Kinder, die bildungsfihig sind, mit Einschluf8 der Taub-
stummen, Schwerhérigen, Blinden, Sehschwachen und Epileptischen
ausgedehnt und strikte durchgefiihrt werde.

2. Die gesetzliche Grundlage

Das unerlaBlich solide Fundament der Schulbildung und Erziehung
der geistesschwachen Kinder ist die gesetzliche Regelung dieser
Frage. In Artikel 27 der Bundesverfassung wird festgesetzt, daf die
Kantone fiir geniigenden Primarunterricht zu sorgen haben und daf3
derselbe obligatorisch ist, das heiflt sich auf alle Kinder erstrecken
mul.

Diese Aufgabe wird somit als eine der den Kantonen auf dem
Gebiete des Primarunterrichtes obliegenden Pflichten anerkannt und
ist daher ein integrierender Teil des im Artikel 27 der Bundesverfas-
sung geforderten geniigenden Primarunterrichtes.
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3. Die praktischen Mafnahmen zur Erziehung der geistesschwachen
Kinder in den Jahren der Schulpflicht

Der grundsitzlichen Losung der vorliegenden Fragen miissen die
praktischen Mafinahmen folgen, die zur angepaBiten Erziehung und
Ausbildung der geistesschwachen Kinder erforderlich sind, namlich:

a) Erziehungsheime fiir Kinder, die mit den mittleren und schweren
Formen der Geistesschwiiche belastet sind, ferner fiir solche, die an
zusitzlichen Gebrechen leiden und daher einer besonderen Heimpflege
bediirfen, oder fiir solche, die in Familien leben, wo sie nicht richtig
aufgehoben sind.

b Hilfsklassen fiir Schwachbegabte, die in grofleren Ortschaften
und Stidten in nach Fihigkeitsstufen ausgebauten Hilfsschulen
geschult werden. Je ungiinstiger das Bildungsobjekt ist, desto giinstiger
miissen die Unterrichtsbedingungen sein!

4. Die Beschaffung der Geldmiitel

Zur Durchfiihrung dieser Maflinahmen sind bedeutende Geldmittel
erforderlich. Die besondern Klassen und Schulen sind ein Teil der
allgemeinen Volksschule, weshalb ihre Errichtung und Fiihrung
Sache der betreffenden Gemeinden ist. Bei den Erziehungsheimen
hat der Staat, gemeinsam mit den Gemeinden, die Pflicht und ein
vitales Interesse, die Griindung spezieller Heime durch auBlerordent-
liche, den Verhiltnissen angemessene Zuschiisse zu fordern und den
Betrieb durch ausreichende Jahresbeitrige sicherzustellen.

5. Die Heranbildung geeigneter Lehrkriifte

Wichtiger als alle organisatorischen Maflnahmen, als Gesetze und
Reglemente, als alle Lebhr- und Veranschaulichungsmittel sind die
Personlichkeiten, die mit der Erziehung und Schulung betraut sind.
Die auBlerordentlich schwierige Aufgabe, geistesschwache Kinder
angepalit auszubilden, kann nur anerkannt tiichtigen Lehrkriften,
die sich in der Volksschulpraxis bewihrt haben, anvertraut werden.
Das allein geniigt aber noch nicht. Der Erzieher der Anormalen muf}
einen klaren Einblick in den korperlichen und geistigen Zustand
seiner Zoglinge besitzen und mit den Methoden vertraut sein, um sie
ihrer Eigenart entsprechend erfolgreich fordern zu kénnen. Daher
miissen sie fiir ihre neue Aufgabe besonders geschult werden (heil-
piadagogische Seminarien).
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6. Der rechte Geist

Die Aufgabe eines Erziehers und Lehrers Geistesschwacher ist nicht
bloB schwierig, sondern auch anstrengend und aufreibend; sie erfor-
dert neben einem hervorragenden Lehrgeschick unermiidlich Geduld
und Selbstverleugnung. Die Lehrkrifte miissen bei ihrer Berafstitig-
keit auf groBle, in die Augen springende Erfolge verzichten und sich
mit kleinen, mithsam errungenen Fortschritten begniigen. Sie werden
bei ihrer miihseligen Arbeit nur dann auf die Dauer die volle innere
Befriedigung finden, wenn sie vom rechten Geist beseelt sind, von
selbstloser Hingabe fiir andere, vom tiefen Erbarmen mit der geistes-
schwachen Jugend, von echter christlicher Néchstenliebe, damit sie
wie Pestalozzi sagen konnen: «Alles, was ich tat, das tat die Liebe.»
Anderseits ist es Pflicht der vorgesetzten Behorden und Aufsichts-
organe, tiichtigen Lehrkriften volles Vertrauen zu schenken, ihnen
das notige MaBl Freiheit einzuridumen und ihnen auch in finanzieller
Hinsicht nach Kriften entgegenzukommen.

7. Die Untersuchung der Kinder beim Schuleintritt auf das Vorhanden-
sein von korperlichen und geistigen Mingeln

Es ist von grofiter Wichtigkeit, daB allfillige Gebrechen so frith
wie moglich festgestellt werden, damit die angepaBite Behandlung
unverziiglich einsetzen kann.

8. Sorge fiir die Geistesschwachen nach dem Austritt aus den Hilfsschulen
und Anstalten durch Anleitung zu regelmifiger Beschiftigung

Wir diirfen unsere Arbeit nicht nur auf die Zeit beschrinken, da die
Geistesschwachen in den schiitzenden Riumen der Hilfsschulen und
Erziehungsheime gut aufgehoben sind. Die groBen Opfer, die auf ihre
Ausbildung verwendet werden, sind verloren, wenn es nicht gelingt,
diese Kinder an eine niitzliche Arbeit zu gewohnen, durch die sie im
nachschulpflichtigen Alter ihren Lebensunterhalt ganz oder wenig-
sten teilweise verdienen kénnen. Die regelmiBige Beschiftigung im
spiateren Leben sichert die Erfolge der angepaBten Erziehung und
hilt den Geistesschwachen korperlich, geistig und sittlich auf der
bescheidenen Hohe, zu der er emporgehoben worden ist. Weil er die
Menschen und die Verhiltnisse nicht richtig zu beurteilen vermag
und einen Beruf nicht selbstindig ausiiben kann, miissen wir ihm
beim Ubertritt ins praktische Leben und spiter mit Rat und Tat
schiitzend und stiitzend zur Seite stehen, fiir ihn eine passende
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Arbeitsgelegenheit suchen und ihn in eine Umgebung bringen, wo er
sich gedeihlich entwickeln kann: also Schaffung von Patronaten und
Arbeitsheimen fiir Mindererwerbsfihige, von besondern Berufs-
beratungsstellen und Lehrstellenvermittlungen fiir Infirme wund
angepaBte Unterbringung in Betriebe des Gewerbes und der Industrie.

9. Besondere Bestimmungen fiir die Geistesschwachen im biirgerlichen
Recht

Es sind vorzusehen:

a) vorbeugende Mafinahmen zur Bekimpfung der Entstehungs-
ursachen der Geistesschwiche;

b) MaBnahmen zum Schutze der Gesellschaft gegen Schidigungen
durch Schwachsinnige;

c) MaBnahmen zum Schutze der Geistesschwachen, inshesondere
gegen MiBhandlung und Ausbeutung.

10. Versorgung der Bildungsunfihigen

Wir diirfen aber auch nicht jene Ungliicklichen vergessen, die
geistig am tiefsten stehen, die Verblodeten, die kein Selbstbewufltsein
besitzen und in einem dunklen Triebleben vegetieren. Weil sie ein
Menschenantlitz tragen, miissen wir in ihnen die Menschenwiirde
achten und durch Unterbringung in einer Familie, in einem Pflege-
heim oder in einer Pflegeanstalt dafiir sorgen, daB sie ein menschen-
wiirdiges Dasein fithren kénnen.

11. Erforschung der Ursachen der Geistesschwiche und deren Bekdimp-
fung durch vorbeugende Mafinahmen

Neben der praktischen Titigkeit diirfen wir die theoretisch-wissen-
schaftliche Seite unserer Bestrebungen nicht aus dem Auge verlieren,
damit wir nicht auf Abwege geraten und mehr versprechen, als wir
halten kénnen. Erst wenn die Ursachen der Geistesschwiche klar-
gelegt sind, konnen wir die richtigen, vorbeugenden MafBnahmen
treffen. Dazu bediirfen wir der fortgesetzten Zusammenarbeit der
Leiter und Arzte unserer Anstalten, der Schulirzte, Psychiater, Lehrer
und Lehrerinnen sowie der wissenschaftlichen Verarbeitung der
Erhebungen iiber die Geistesschwiche.
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12. Die Propaganda fiir unsere Bestrebungen

Es ist unsere Pflicht, dem Schweizervolk die Pflichten gegeniiber
den Geistesschwachen zum Bewufltsein zu bringen. Unsere Hilfs-
gesellschaft soll als Trigerin des schweizerischen Erziehungswerkes

fir die Geistesschwachen der Sammelpunkt der Personlichkeiten,
Vereine und Behorden sein, die auf diesem Felde arbeiten.

Vieles wurde erreicht, einiges dieses auBerordentlich weitsichtigen
und heute noch aktuellen Programmes ist noch zu verwirklichen.

Eine der schonsten Gaben des Schweizervolkes an seine behinderten
und invaliden Kinder und deren Eltern wie an seine invaliden Mit-
biirger ist das Bundesgesetz iiber die Invalidenversicherung vom
19. Juni 1959.

Es legt in Artikel 4 den Begriff der Invaliditit fest: «Als Invaliditit
im Sinne des Gesetzes gilt die durch einen kérperlichen oder geistigen
Gesundheitsschaden als Folge von Geburtsgebrechen, Unfall oder
Krankheit verursachte, voraussichtlich bleibende oder lingere Zeit
dauernde Erwerbsunfihigkeit ».

Das Schweizervolk darf auf dieses fortschrittliche Bundesgesetz
stolz sein. Es erfiillt, wo irgendwie moglich, die Bitte aller Gebrech-
lichen nach é#rztlicher Hilfe, angepafter Schulung und Arbeit. Es
gewihrt aber auch Unterstiitzung in jenen Fillen, wo drztliche Hilfe
und heilpidagogische Schulung nicht mehr weiterhelfen kénnen und
Pflege an ihre Stelle treten muf.

Eine gute Begabung ist eine Gottesgabe. In klassischer Schonheit
und Prignanz sagt Platon: «Erkennen heifit: Im Himmel schauen
und auf Erden sich wieder erinnern.» Es sind gottliche Augenblicke,
wenn der Mensch sich solcher Erkenntnisse, die einer der Erfahrung
vorausgehenden Wirklichkeit entstammen, erinnert.

Und so sind und bleiben wir, und nicht nur die Armen im Geist,
Bettler vor dem Geiste Gottes. Der Geist aber weht, wo er will, und
sein Beriihren ist Gnade. So ist denn unsere Arbeit fiir und an den
Schwachen nur Anerkennung einer Dankesschuld.




	Die Schweizerische Hilfsgesellschaft für Geistesschwache, ihre Geschichte und ihr Wirken

